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Hinweis:

Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die Ministerialblätter, die Sammlung aller Gesetze und Verord-
nungen des Landes NRW (SGV. NRW.) sowie die Sammlung der in Teil I des MBl. NRW. veröffentlichten 
Erlasse (SMBl. NRW.) stehen im Intranet des Landes NRW zur Verfügung.

Dasselbe wird auch im Internet angeboten. Die Adresse ist: https://recht.nrw.de. Hingewiesen wird auf 
die kostenlosen Angebote im Internet unter der genannten Adresse. Dort fi nden Sie Links zu vielen quali-
tativ hochwertigen Rechtsangeboten. 

Wollen Sie die Inhaltsangabe eines jeden neuen Gesetzblattes oder Ministerialblattes per Mail 
zugesandt erhalten? Dann können Sie sich in das Newsletter-Angebot der Redaktion eintragen. 
Adresse: https://recht.nrw.de, dort: kostenlose Angebote.
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Verordnung 
über das Ehrenamt in den Freiwilligen 

Feuerwehren im Land Nordrhein-Westfalen
(Landesverordnung 

Freiwillige Feuerwehr – VOFF NRW)
Vom 9. Mai 2017

Auf Grund des §  56 Absatz  1 Nummer  2 des Gesetzes 
über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katas-
trophenschutz vom 17. Dezember 2015 (GV. NRW. S. 886) 
wird folgende Verordnung erlassen:

Teil 1
Allgemeines

§ 1
Gliederung der Freiwilligen Feuerwehr

(1) Die Freiwillige Feuerwehr gliedert sich in:

1.   die Einsatzabteilung gemäß §  9 Absatz  1 Satz  1 des 
Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und 
den Katastrophenschutz,

2.   die Unterstützungsabteilung gemäß § 9 Absatz 2 des 
Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und 
den Katastrophenschutz,

3.   die Ehrenabteilung,

4.   die Abteilung Feuerwehrmusik, soweit diese gebildet 
wurde,

5.   die Jugendfeuerwehr nach Maßgabe des § 13 Absatz 1 
des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung 
und den Katastrophenschutz und

6.   die Kinderfeuerwehr nach Maßgabe des § 13 Absatz 2 
des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung 
und den Katastrophenschutz.

(2) Die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr können 
nach Maßgabe dieser Verordnung einer oder mehreren 
Abteilungen nach Absatz 1 angehören.

Teil 2
Aufnahme in die Freiwillige Feuerwehr

§ 2
Zuständigkeit und Grundsätze der Aufnahme

(1) Die Leiterin oder der Leiter der Feuerwehr nimmt 
Bewerberinnen und Bewerber als Angehörige in die Frei-
willige Feuerwehr auf (Mitgliedschaft). Sie oder er ent-
scheidet über die Verwendung der Angehörigen inner-
halb der Freiwilligen Feuerwehr, befördert und entlässt 
diese.

(2) Ein Anspruch auf Aufnahme besteht nicht. Gründe 
für eine Ablehnung können fehlende Eignung, tatsächli-
che Anhaltspunkte für eine fehlende Bereitschaft zur Er-
füllung der Voraussetzungen des §  12 oder ein anderer 
wichtiger Grund sein.

(3) Vor der Aufnahme hat die Leiterin oder der Leiter der 
Feuerwehr oder eine von ihr oder ihm beauftragte Füh-
rungskraft ein Aufnahmegespräch mit der Bewerberin 
oder dem Bewerber zu führen, in dem insbesondere die 
Rechte und Pfl ichten der Mitgliedschaft zur Freiwilligen 
Feuerwehr gemäß der §§ 12 und 13 behandelt werden. 

§ 3
Dienst und Mitgliedschaft in einer

Freiwilligen Feuerwehr außerhalb des Wohnortes

(1) Die Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr soll 
in der Wohnsitzgemeinde sein.

(2) In begründeten Fällen ist anstelle einer Mitgliedschaft 
in der Freiwilligen Feuerwehr der Wohnsitzgemeinde eine 
Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr einer un-
mittelbar an die Wohnsitzgemeinde angrenzenden Ge-
meinde zulässig. Ein begründeter Fall liegt insbesondere 
dann vor, wenn die Mitgliedschaft in der Freiwilligen 

Feuerwehr in einer an die Wohnsitzgemeinde angrenzen-
den Gemeinde einsatztaktisch sinnvoll ist.

(3) Neben der Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuer-
wehr der Wohnsitzgemeinde oder der unmittelbar an die 
Wohnsitzgemeinde angrenzenden Gemeinde können An-
gehörige der Freiwilligen Feuerwehr auch Mitglied in der 
Freiwilligen Feuerwehr ihres Beschäftigungsortes sein.

(4) Eine Anrechnung auf die Sollstärke darf nur bei 
einer Freiwilligen Feuerwehr erfolgen.

(5) Für die Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr 
des Beschäftigungsortes ist die schriftliche Zustimmung 
der Leiterinnen oder Leiter der Feuerwehr sowohl des 
Wohnortes beziehungsweise der unmittelbar an die 
Wohnsitzgemeinde angrenzenden Gemeinde als auch des 
Beschäftigungsortes erforderlich. Regelungen über die 
Beförderung, die Dienstkleidung und die Übernahme 
von Funktionen werden von der Leiterin oder dem Leiter 
der Feuerwehr bestimmt, auf deren Sollstärke die oder 
der ehrenamtlich Angehörige angerechnet ist.

§ 4
Übernahme aus anderen Freiwilligen Feuerwehren

(1) Die Übernahme aus anderen Freiwilligen Feuerweh-
ren richtet sich nach § 2.

(2) Bei einem Wechsel innerhalb des Landes behalten 
Angehörige der Freiwilligen Feuerwehren den bereits er-
worbenen Dienstgrad.

(3) Über die Gleichwertigkeit einer außerhalb des Lan-
des Nordrhein-Westfalen erworbenen Qualifi kation ent-
scheidet das für Inneres zuständige Ministerium als 
oberste Aufsichtsbehörde gemäß §  53 Absatz  3 des Ge-
setzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den 
Katastrophenschutz. Es kann diese Aufgabe durch Erlass 
delegieren.

§ 5
Mitwirkung in anderen Organisationen

Helferinnen und Helfer, die in einem besonderen öffent-
lich-rechtlichen Dienstverhältnis der Gefahrenabwehr 
stehen oder in einer Organisation im Sinne der §§ 18 und 
19 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung 
und den Katastrophenschutz ehrenamtlich aktiv mitwir-
ken und zugleich ehrenamtliche Angehörige einer Frei-
willigen Feuerwehr sind, werden dort nicht auf die Soll-
stärke angerechnet.

§ 6
Probezeit

(1) Die Aufnahme in die Freiwillige Feuerwehr erfolgt 
für die ersten sechs Monate als Mitgliedschaft auf Probe. 
Die vorherige Zugehörigkeit zu einer anderen Feuerwehr 
kann angerechnet werden. Die Entscheidung darüber 
trifft die Leiterin oder der Leiter der Feuerwehr.

(2) Während der Probezeit sollen sich die Bewerberinnen 
und Bewerber für den Dienst in der Freiwilligen Feuer-
wehr bewähren. Die Leiterin oder der Leiter der Feuer-
wehr stellt nach pfl ichtgemäßem Ermessen spätestens 
zum Ablauf der Probezeit fest, ob die Probezeit bestan-
den oder nicht bestanden ist. Kann am Ende der Probe-
zeit die Bewährung nicht festgestellt werden, entlässt die 
Leiterin oder der Leiter der Feuerwehr die Bewerberin 
oder den Bewerber gemäß § 24 Absatz 1 Nummer 1 aus 
der Freiwilligen Feuerwehr. Anstelle der Entlassung 
kann die Leiterin oder der Leiter der Feuerwehr die Pro-
bezeit einmalig um bis zu sechs Monate verlängern und 
spätestens nach Ablauf der verlängerten Probezeit er-
neut über die Bewährung entscheiden.

§ 7
Mitgliedsakte

(1) Für jeden Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr 
ist von der Gemeinde eine Mitgliedsakte zu führen und 
unter der Beachtung der gesetzlichen Vorschriften aufzu-
bewahren. Sie kann in elektronischer Form geführt wer-
den. Sie ist nach dem Ausscheiden aus der Feuerwehr 
zehn Jahre aufzubewahren.
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(2) Die Mitgliedsakte enthält alle für die Dienstaus-
übung relevanten Unterlagen. Insbesondere sind ärztli-
che Gutachten, Führungszeugnisse sowie Einverständ-
niserklärungen der Erziehungsberechtigten als 
Nachweise gemäß der § 8 Absatz 2, § 9 Absatz 2 und § 11 
Absätze 1, 3 und 4 in die Mitgliedsakte aufzunehmen, so-
weit diese vorliegen.

(3) Die Mitgliedsakte ist vertraulich zu behandeln. § 83 
Absatz 2 des Landesbeamtengesetzes vom 14. Juni 2016 
(GV. NRW. S. 310, ber. S. 642) gilt entsprechend.

(4) Eine Angehörige oder ein Angehöriger der Freiwilli-
gen Feuerwehr hat, auch nach Beendigung der Mitglied-
schaft, ein Recht auf Einsicht in ihre oder seine vollstän-
dige Mitgliedsakte. § 86 des Landesbeamtengesetzes gilt 
entsprechend.

Teil 3
Verwendung innerhalb der Freiwilligen Feuerwehr

§ 8
Aufnahme in die Einsatzabteilung

(1) In die Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr 
gemäß § 9 Absatz 1 des Gesetzes über den Brandschutz, 
die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz darf nur 
aufgenommen werden, wer

1.   das 18. Lebensjahr vollendet hat,

2.   den Anforderungen des Feuerwehrdienstes gesund-
heitlich entspricht und

3.   nicht vorbestraft im Sinne des §  21 Absatz  2 Num-
mern 1 bis 3 ist.

(2) Zum Nachweis der gesundheitlichen Eignung nach 
Absatz  1 Nummer  2 kann die Leiterin oder der Leiter 
der Feuerwehr die Vorlage eines ärztlichen Gutachtens 
verlangen. Sie oder er kann auch die Vorlage eines Füh-
rungszeugnisses gemäß §  30 des Bundeszentralregister-
gesetzes (BGBl.  I S.  1229, 1985 I S.  195) in der jeweils 
geltenden Fassung verlangen. Die Kosten zum Nachweis 
der gesundheitlichen Eignung nach Satz 1 und des Füh-
rungszeugnisses nach Satz 2 sind von der Gemeinde zu 
tragen.

§ 9
Ausscheiden aus der Einsatzabteilung 

und Eintritt in die Ehrenabteilung

(1) Angehörige der Einsatzabteilung scheiden aus dieser 
aus,

1.   wenn sie die Regelaltersgrenze nach § 35 des Sechsten 
Buches Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Rentenversi-
cherung – (BGBl.  I S.  754, 1404, 3384) in der jeweils 
geltenden Fassung erreicht haben, 

2.   wenn sie aus gesundheitlichen Gründen auf Dauer 
nicht mehr einsatztauglich sind oder

3.  aus persönlichen oder sonstigen Gründen.

(2) Bei konkretem Zweifel an der gesundheitlichen Eig-
nung nach Absatz  1 Nummer  2 kann die Leiterin oder 
der Leiter der Feuerwehr von einer oder einem Angehö-
rigen der Einsatzabteilung jederzeit die Vorlage eines er-
neuten ärztlichen Gutachtens (§ 8 Absatz 2 Satz 1) ver-
langen. Ungeachtet dessen kann sich die Leiterin oder 
der Leiter der Feuerwehr von den Angehörigen der Ein-
satzabteilung, die das 60. Lebensjahr vollendet haben, 
die gesundheitliche Eignung durch ein solches Gutach-
ten nachweisen lassen. Hinsichtlich der Kosten gilt §  8 
Absatz 2 Satz 3 entsprechend.

(3) Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr, die aus Al-
ters- oder Gesundheitsgründen nach Absatz 1 Nummern 
1 oder 2 aus der Einsatzabteilung ausscheiden, treten in 
die Ehrenabteilung oder, mit der Zustimmung der Leite-
rin oder des Leiters der Feuerwehr, in die Unterstüt-
zungsabteilung über. Sie behalten ihren bisherigen 
Dienstgrad und sind zum Tragen ihrer bisherigen 
Dienstkleidung berechtigt.

(4) Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr, die nach Ab-
satz 1 Nummer 3 aus der Einsatzabteilung ausscheiden, 
gehören der Unterstützungsabteilung an, soweit sie kei-

ner anderen Abteilung nach § 1 Absatz 1 angehören. § 2 
Absatz  1 Satz  2 bleibt unberührt. Sie können mit dem 
Erreichen der Altersgrenze gemäß Absatz 1 Nummer 1 in 
die Ehrenabteilung übertreten, wo sie ihren bisherigen 
Dienstgrad behalten und zum Tragen ihrer bisherigen 
Dienstkleidung berechtigt sind.

§ 10
Unterstützungsabteilung

(1) Angehörige der Unterstützungsabteilung nehmen 
unter anderem Aufgaben der Betreuung der Kinder- und 
Jugendfeuerwehr, der Öffentlichkeitsarbeit, der Versor-
gung oder der Verwaltungsunterstützung sowie sonstige 
Aufgaben nach Festlegung durch die Leiterin oder den 
Leiter der Feuerwehr wahr.

(2) Personen mit besonderen Fähigkeiten und Kenntnis-
sen können zur Beratung und Unterstützung der Feuer-
wehr (Fachberaterinnen und Fachberater) für die Berei-
che ABC, Medizin und Seelsorge aufgenommen werden. 
Aufnahme und Dienstpfl ichten werden von der Leiterin 
oder dem Leiter der Feuerwehr im Einzelfall festgelegt. 
Das für Inneres zuständige Ministerium erlässt bei Be-
darf über Absatz  2 hinaus weitergehende Regelungen 
über „Fachberaterinnen und Fachberater der Freiwilli-
gen Feuerwehr“.

(3) Die Teilnahme an Lehrgängen am Institut der Feuer-
wehr NRW ist ebenso wie bei Angehörigen der Einsatz-
abteilung möglich und setzt die Einwilligung der Leite-
rin oder des Leiters der Feuerwehr voraus. Die 
Fortbildungsverpfl ichtung nach § 32 Absatz 5 des Geset-
zes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Ka-
tastrophenschutz gilt ausschließlich für in der Einsatz-
abteilung tätige Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr 
und für Fachberaterinnen und Fachberater.

§ 11
Kinder- und Jugendfeuerwehr

(1) Mit dem schriftlichen Einverständnis ihrer Erzie-
hungsberechtigten können aufgenommen werden,

1.   Kinder vom vollendeten sechsten bis zum vollendeten 
zwölften Lebensjahr in die Kinderfeuerwehr,

2.   Jugendliche vom vollendeten zehnten, die aber noch 
nicht das 18. Lebensjahr vollendet haben, in die Ju-
gendfeuerwehr.

(2) Über die Übernahme in die Einsatzabteilung der 
Freiwilligen Feuerwehr entscheidet die Leiterin oder der 
Leiter der Feuerwehr nach § 9.

(3) Mit dem schriftlichen Einverständnis der Erzie-
hungsberechtigten dürfen Angehörige der Jugendfeuer-
wehr ab dem 16. Lebensjahr auch außerhalb der Jugend-
feuerwehr zu Ausbildungsveranstaltungen und im 
Einsatz zu Tätigkeiten außerhalb des Gefahrenbereichs 
herangezogen werden. Die Erziehungsberechtigten wer-
den vor Erteilung ihrer Zustimmung über die Inhalte 
ihrer Erklärung von der Feuerwehr in geeigneter Weise 
informiert.

(4) Für die Wahrnehmung von Aufgaben der Beaufsichti-
gung, Betreuung, Erziehung und Ausbildung von Kin-
dern und Jugendlichen in der Kinder- und Jugendfeuer-
wehr oder bei vergleichbarem Kontakt ist §  72 a des 
Achten Buches Sozialgesetzbuch – Kinder- und Jugend-
hilfe – vom 11. September 2012 (BGBl. I. S. 2022) in der 
jeweils geltenden Fassung zu beachten.

Teil 4
Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr

§ 12
Pfl ichten der Mitgliedschaft

(1) Die ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwilligen 
Feuerwehr müssen sich der freiheitlich demokratischen 
Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes verpfl ichtet 
fühlen.  Sie haben ihre Aufgaben unparteiisch und ge-
recht zu erfüllen und ihr Ehrenamt zum Wohl der Allge-
meinheit auszuüben.
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(2) Die ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwilligen 
Feuerwehr nehmen die übertragenen Aufgaben uneigen-
nützig nach bestem Gewissen und durch ein von gegen-
seitigem Respekt sowie Beistand geprägtes Zusammen-
wirken wahr. Ihr Verhalten muss der dem Dienst 
erforderlichen Achtung und dem Vertrauen sowie der 
Vielfalt der ehrenamtlichen Angehörigen in einer Frei-
willigen Feuerwehr gerecht werden.

(3) Ehrenamtliche Angehörige der Freiwilligen Feuer-
wehren haben über die ihnen bei oder bei Gelegenheit 
ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit bekannt gewordenen 
dienstlichen Angelegenheiten Verschwiegenheit zu be-
wahren. Dies gilt auch über den Bereich einer Feuerwehr 
hinaus sowie nach Beendigung der Mitgliedschaft. Satz 1 
gilt nicht, soweit

1.   Mitteilungen im dienstlichen Verkehr geboten sind 
oder

2.   Tatsachen mitgeteilt werden, die offenkundig sind 
oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung be-
dürfen.

Im Übrigen bleiben gesetzlich begründete Pfl ichten, ins-
besondere geplante Straftaten anzuzeigen, unberührt.

§ 13

Fortbildung und Personalentwicklung

(1) Die Gemeinden fördern und entwickeln unter der 
Berücksichtigung der Brandschutzbedarfspläne gemäß 
§ 3 Absatz 3 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hil-
feleistung und den Katastrophenschutz die Eignung, 
Leistung und Befähigung der ehrenamtlichen Angehöri-
gen der Freiwilligen Feuerwehren. 

(2) Ziele der Personalentwicklung sollen auch sein:

1.   die langfristige Bindung der ehrenamtlichen Angehö-
rigen der Freiwilligen Feuerwehr, 

2.   die Erschließung neuer Mitgliedschaften unter Einbe-
ziehung der Vielfalt der ehrenamtlichen Angehörigen, 

3.   die Erhöhung der Attraktivität des Dienstes, insbe-
sondere durch eine verbesserte Vereinbarkeit von 
Beruf, Familie und Ehrenamt sowie 

4.   eine auf Kooperation und Transparenz gerichtete ge-
genseitige Kommunikation, die eine verantwortungs-
bewusste Wahrnehmung der Mitwirkungs- und Ge-
staltungsrechte der ehrenamtlichen Angehörigen ge-
währleistet.

(3) Die Führung in der Freiwilligen Feuerwehr ist von 
Wertschätzung geprägt. Es ist Aufgabe jeder Führungs-
kraft, die Entwicklung der ehrenamtlichen Angehörigen 
der Freiwilligen Feuerwehr zu fördern. Die Führungs-
kräfte der Freiwilligen Feuerwehr bilden sich insbeson-
dere in Bereichen sozialer Interaktion fort.

(4) In gleichem Maße ist es Verpfl ichtung eines jeden eh-
renamtlichen Angehörigen, aktiv seine Kenntnisse und 
Fähigkeiten zu erhalten und fortzuentwickeln. Die im 
Einsatzdienst Tätigen sind verpfl ichtet, an Veranstaltun-
gen im Sinne des § 9 Absatz 1 Satz 3 des Gesetzes über 
den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastro-
phenschutz teilzunehmen und sich kontinuierlich gemäß 
§  32 Absatz  5 des Gesetzes über den Brandschutz, die 
Hilfeleistung und den Katastrophenschutz fortzubilden. 
Gleichwertige Aus- und Fortbildungsleistungen, die Be-
amtinnen und Beamten des feuerwehrtechnischen Diens-
tes im Hauptamt erworben haben und Aus- und Fortbil-
dungsleistungen, die in anderen Freiwilligen Feuerweh-
ren erworben wurden, können als Veranstaltungen oder 
Fortbildungen nach den Sätzen 1 und 2 dieses Absatzes 
anerkannt werden.

(5) Die Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr 
wird als kontinuierlicher Prozess mit einer offenen Ver-
wendungsbreite unter Berücksichtigung aller Erfah-
rungswerte der verschiedenen Lebensphasen verstanden 
und so gestaltet, dass ein Mitwirken über die gesamte 
Zeit der Mitgliedschaft sinnvoll ermöglicht wird.

§ 14
Dienstgrade und Beförderungen

(1) Die Dienstgrade der Freiwilligen Feuerwehr richten 
sich nach Anlage 1. Die Dienstgrade der Abteilung Feu-
erwehrmusik richten sich nach Anlage 2.

(2) Beförderungen werden auf Dauer ausgesprochen. 
Durch sie wird ein höherer Dienstgrad erreicht.

(3) Der Dienstgrad ist unabhängig von der Funktion.

(4) Dienstgrad- und Funktionsabzeichen richten sich 
nach den durch Erlass des für Inneres zuständigen Mi-
nisteriums getroffenen Regelungen.

§ 15
Beurlaubung

Eine befristete Beurlaubung kann durch die Leiterin 
oder den Leiter der Feuerwehr zugelassen werden. Wäh-
rend dieser Zeit sind Angehörige der Freiwilligen Feuer-
wehr nicht auf die Sollstärke anzurechnen. Zeiten der 
Beurlaubung sind nicht auf die Probezeit und Dienstzeit 
anzurechnen.

Teil 5
Funktionen und Inkompatibilitäten

§ 16
Funktionen im Dienst der Freiwilligen Feuerwehr

(1) Die Funktionen innerhalb der Freiwilligen Feuer-
wehr überträgt die Leiterin oder der Leiter der Feuer-
wehr nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung. 
Die Übertragung der Funktionen kann befristet erfolgen.

(2) Aus sachlichen Gründen sowie auf Ersuchen der 
Funktionsträgerin oder des Funktionsträgers kann die 
Leiterin oder der Leiter der Feuerwehr das Mitglied aus 
der ihm übertragenen Funktion entlassen.

(3) Die Jugendfeuerwehrwartin oder der Jugendfeuer-
wehrwart und die Gemeinde- oder Stadtjugendfeuer-
wehrwartin oder der Gemeinde- oder Stadtjugendfeuer-
wehrwart werden durch die Leiterin oder den Leiter der 
Feuerwehr als Beauftragte oder Beauftragter für die Ju-
gendfeuerwehr bestellt. § 11 Absatz 4 gilt entsprechend.

(4) Absatz  3 gilt sinngemäß auch für die Kinderfeuer-
wehrwartin oder den Kinderfeuerwehrwart sowie die 
Gemeinde- oder Stadtkinderfeuerwehrwartin bezie-
hungsweise den Gemeinde- oder Stadtkinderfeuerwehr-
wart.

(5) Auf Kreisebene werden Funktionen von der Kreis-
brandmeisterin oder dem Kreisbrandmeister festgelegt. 
Im Übrigen gelten die Absätze 1 bis 4 entsprechend.

§ 17
Kommissarische Übertragung von Funktionen

(1) Soweit für eine dringend zu besetzende Funktion 
kein geeignetes Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr mit 
der entsprechenden Qualifi kation zur Verfügung steht, 
kann eine kommissarische Übertragung der Funktion er-
folgen.

(2) Die für die Übertragung der Funktion erforderliche 
Qualifi kation ist unverzüglich nachzuholen.

(3) Die Zeit der kommissarischen Übertragung darf zwei 
Jahre nicht übersteigen.

(4) Die kommissarische Übertragung einer Funktion ist 
nicht auf die Dienstzeit nach § 11 Absatz 3 Satz 1 und 
§ 12 Absatz 6 Satz 1 des Gesetzes über den Brandschutz, 
die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz anzurech-
nen.

§ 18
Qualifi kation für Führungs- und Aufsichtsfunktionen

Zur Leiterin oder zum Leiter der Feuerwehr in Städten 
ohne Berufsfeuerwehr, zur Kreisbrandmeisterin oder 
zum Kreisbrandmeister sowie zu deren Stellvertretung 
kann nur ernannt werden, wer die Qualifi kation zur Ge-
meinde- oder Stadtbrandinspektorin oder zum Ge-
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meinde- oder Stadtbrandinspektor besitzt. Für Leiter-
innen und Leiter der Freiwilligen Feuerwehr der 
Gemeinden mit Berufsfeuerwehr gilt §  11 Absatz  4 des 
Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und 
den Katastrophenschutz.

§ 19
Mehrfachfunktionen

(1) Feuerwehrtechnische Beamtinnen oder Beamte oder 
andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Brand-
schutzes, die Aufgaben nach den §§ 3, 4 oder 25 des Ge-
setzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den 
Katastrophenschutz wahrnehmen, können unter Berück-
sichtigung von Absatz  2 bis 6 ehrenamtliche Aufgaben 
und Funktionen in einer Freiwilligen Feuerwehr über-
nehmen. 

(2) Die jeweiligen Dienstherren treffen im Einverneh-
men Regelungen zum Ausschluss von Pfl ichten- und In-
teressenkollisionen, damit die ordnungsgemäße Wahr-
nehmung aller Funktionen gewährleistet ist.

(3) Bei der gleichzeitigen Wahrnehmung von Funktionen 
im abwehrenden Brandschutz durch feuerwehrtechni-
sche Beamtinnen und Beamte gehen die hauptamtlichen 
Dienstpfl ichten vor. 

(4) Es ist sicherzustellen, dass im gleichen Zuständig-
keitsbereich die Aufsichtsfunktion nur von Personen 
ausgeübt wird, die nicht zugleich eine Funktion bei der 
zu beaufsichtigenden Dienststelle innehaben.

(5) Ausgeschlossen ist die Ausübung einer Mehrfach-
funktion dann, wenn sich durch die Wahrnehmung der 
Funktion im Ehrenamt eine Vorgesetztenstellung gegen-
über dem Dienstvorgesetzten im Hauptamt ergibt.

(6) Mehrfachfunktionen, für die Regelungen nach Ab-
satz 2 getroffen wurden, sind von den jeweiligen Dienst-
herren der oberen Aufsichtsbehörde anzuzeigen.

Teil 6
Disziplinarverfahren

§ 20
Disziplinarbefugnis

(1) Die Hauptverwaltungsbeamtin oder der Hautverwal-
tungsbeamte ist die oder der Disziplinarvorgesetzte. In 
den Fällen des § 3 ist die Hauptverwaltungsbeamtin oder 
der Hauptverwaltungsbeamte der Gemeinde, in deren 
Freiwilligen Feuerwehr die oder der Betroffene auf die 
Sollstärke angerechnet ist, die oder der Disziplinarvor-
gesetzte. 

(2) Die Ausübung der Disziplinarbefugnis gilt als auf die 
Leiterin oder den Leiter der Feuerwehr übertragen, so-
weit die Hauptverwaltungsbeamtin oder der Hautver-
waltungsbeamte sich die Ausübung nicht selbst vorbe-
hält. Die Hauptverwaltungsbeamtin oder der 
Hautverwaltungsbeamte unterstützt die Leiterin oder 
den Leiter der Feuerwehr in allen Fragen des Diszipli-
narverfahrens. 

(3) Sofern die Hauptverwaltungsbeamtin oder der 
Hauptverwaltungsbeamte die Disziplinarbefugnis selbst 
ausübt, kann die Leiterin oder der Leiter der Feuerwehr 
jederzeit ein Verfahren nach § 23 bei der oder dem Diszi-
plinarvorgesetzten beantragen.

§ 21
Dienstvergehen

(1) Dienstvergehen sind:

1.   vorsätzliche Verstöße gegen Dienstvorschriften oder 
die allgemeine Ordnung sowie die vorsätzliche Verlet-
zung von Pfl ichten der Mitgliedschaft gemäß § 12, 

2.  vorsätzliches Nichtbeachten von Anordnungen oder

3.  Nachlässigkeit im Dienst.

(2) Schwere Dienstvergehen sind

1.   die Begehung von Verbrechen gemäß § 12 Absatz 1 des 
Strafgesetzbuches vom 13. November 1998 (BGBl.  I 
S. 3322) in der jeweils geltenden Fassung,

2.   die Begehung von Straftaten, welche die im Feuer-
wehrdienst erforderliche besondere Vertrauenswür-
digkeit in Frage stellen, insbesondere Diebstahl und 
Unterschlagung,

3.   vorsätzliche Straftaten gegen andere Feuerwehrange-
hörige oder

4.   mehrfach wiederholte Dienstvergehen nach Absatz  1 
trotz Verwarnung.

(3) Bei schweren Dienstvergehen ist im Regelfall der 
Ausschluss aus der Freiwilligen Feuerwehr auszuspre-
chen. Bei dringendem Tatverdacht des Vorliegens eines 
schweren Dienstvergehens nach Absatz 2 Nummern 1 bis 
3 können Disziplinarmaßnahmen mit sofortiger Wirkung 
bis zum Abschluss des Strafverfahrens vorläufi g ange-
ordnet werden.

(4) Ein schweres Dienstvergehen kann nicht angenom-
men werden, wenn im Strafverfahren ein rechtskräftiger 
Freispruch ergeht, es sei denn, dieser beruht auf selbst-
verschuldeter Schuldunfähigkeit.

(5) Eine Einstellung des Verfahrens nach den §§  45, 47 
des Jugendgerichtsgesetzes vom 11. Dezember 1974 
(BGBl.  I S. 3427) in der jeweils geltenden Fassung oder 
der §§  153, 153 a der Strafprozeßordnung vom 7. April 
1987 (BGBl. I S. 1074, 1319) in der jeweils geltenden Fas-
sung steht der Annahme eines besonders schweren 
Dienstvergehens nicht entgegen.

§ 22
Disziplinarmaßnahmen

(1) Disziplinarmaßnahmen sind:

1.  Verwarnung,

2.  Enthebung von einer Funktion,

3.  Rückstufung um einen Dienstgrad,

4.  befristete Suspendierung von bis zu einem Jahr und

5.  Ausschluss aus der Freiwilligen Feuerwehr.

(2) Die Entscheidung über die Verhängung einer Diszip-
linarmaßnahme ergeht nach pfl ichtgemäßem Ermessen.

(3) Die Disziplinarmaßnahme ist insbesondere nach der 
Schwere des Dienstvergehens zu bemessen. Das Persön-
lichkeitsbild des ehrenamtlichen Angehörigen der Frei-
willigen Feuerwehr ist angemessen zu berücksichtigen. 
Ferner soll berücksichtigt werden, in welchem Umfang 
das Vertrauen der Gemeinde, der Freiwilligen Feuerwehr 
oder der Allgemeinheit beeinträchtigt worden ist.

§ 23
Verfahren

(1) Liegen hinreichende tatsächliche Anhaltspunkte vor, 
die den Verdacht eines Dienstvergehens oder eines 
schweren Dienstvergehens nach § 21 begründen, hat die 
oder der Disziplinarvorgesetzte zur Aufklärung des 
Sachverhalts ein Disziplinarverfahren einzuleiten, bei 
dem die belastenden, die entlastenden und die für die 
Bemessung der möglicherweise zu verhängenden Diszip-
linarmaßnahme bedeutsamen Umstände zu ermitteln 
sind.

(2) Die oder der betroffene ehrenamtliche Angehörige 
der Freiwilligen Feuerwehr ist über die Einleitung des 
Disziplinarverfahrens unverzüglich zu unterrichten, so-
bald dies ohne Gefährdung der Aufklärung des Sachver-
halts möglich ist. Hierbei muss eröffnet werden, welches 
Dienstvergehen nach § 21 Absätze 1 und 2 zur Last ge-
legt wird. Der oder dem Betroffenen ist Gelegenheit zu 
geben, sich schriftlich innerhalb einer Ausschlussfrist 
von einem Monat oder mündlich innerhalb einer Aus-
schlussfrist von zwei Wochen zu äußern.

(3) Im Zuge der Ermittlungen hat die oder der Diszipli-
narvorgesetzte die für die Einheit der oder des Feuer-
wehrangehörigen nach § 11 Absatz 5 des Gesetzes über 
den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastro-
phenschutz gewählte Vertrauensperson zu hören.

(4) Wird durch die Ermittlungen ein Dienstvergehen 
nicht festgestellt, ist das Disziplinarverfahren einzustel-
len. Hält die oder der Disziplinarvorgesetzte eine Diszip-
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linarmaßnahme nicht für angezeigt, stellt sie oder er das 
Verfahren ein. In beiden Fällen teilt sie oder er dies der 
oder dem Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr mit.

(5) Stellt die oder der Disziplinarvorgesetzte das Verfah-
ren nicht ein, erlässt sie oder er eine Disziplinarverfü-
gung. Diese muss eine Maßnahme nach §  22 Absatz  1 
aussprechen. Sie ist zu begründen, mit einer Rechtsbe-
helfsbelehrung zu versehen, von der oder dem Diszipli-
narvorgesetzten oder ihrer allgemeinen Vertreterin oder 
seinem allgemeinen Vertreter zu unterzeichnen und der 
oder dem Feuerwehrangehörigen zuzustellen. 

(6) Hat sich die Hauptverwaltungsbeamtin oder der 
Hauptverwaltungsbeamte die Ausübung der Disziplinar-
befugnis selbst vorbehalten, ist die Leiterin oder der Lei-
ter der Feuerwehr über das Ergebnis des Disziplinarver-
fahrens zu unterrichten.

(7) Eintragungen in der Mitgliedsakte über ausgespro-
chene Disziplinarmaßnahmen sind einschließlich der 
über diese Disziplinarmaßnahmen entstandenen Vor-
gänge nach Ablauf von zwei Jahren von der Gemeinde zu 
entfernen, zu vernichten und bei nachfolgenden Verfah-
ren nicht mehr zu verwerten. Auf Antrag des ehrenamtli-
chen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr unter-
bleibt die Entfernung oder erfolgt eine gesonderte 
Aufbewahrung. Der Antrag ist binnen eines Monats nach 
Mitteilung der bevorstehenden Entfernung und Hinweis 
auf das Antragsrecht und die Antragsfrist zu stellen. 
Wird der Antrag gestellt, ist das Verwertungsverbot bei 
den Eintragungen zu vermerken.

(8) Die Entscheidung über Disziplinarmaßnahmen nach 
§ 22 Absatz 1 Nummern 3 bis 5 ergeht bei kreisangehöri-
gen Gemeinden im Benehmen mit der Kreisbrandmeiste-
rin oder dem Kreisbrandmeister.

(9) Für das Verfahren fi ndet das Landesdisziplinargesetz 
vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 624) in der jeweils 
geltenden Fassung sinngemäß ergänzend Anwendung.

Teil 7
Ausscheiden, Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 24
Ausscheiden aus der Freiwilligen Feuerwehr

(1) Ehrenamtliche Angehörige der Freiwilligen Feuer-
wehr scheiden aus dieser aus:

1.  durch Nichtbestehen der Probezeit,

2.  durch Austrittserklärung,

3.   wenn sie nach § 22 Absatz 1 Nummer 5 aus der Frei-
willigen Feuerwehr ausgeschlossen werden oder

4.  durch Tod.

(2) Bei einer Doppelmitgliedschaft führt der Ausschluss 
gemäß § 22 Absatz 1 Nummer 5 in Verbindung mit § 21 
Absatz 2 auch zum Ausschluss aus der anderen Freiwilli-
gen Feuerwehr.

(3) Nach Beendigung der Mitgliedschaft erhalten Ange-
hörige der Freiwilligen Feuerwehr, die nach Absatz  1 
Nummern 2 oder 3 ausscheiden, eine Bescheinigung über 
ihre Mitgliedschaft, aus der insbesondere die Dauer der 
Mitgliedschaft sowie die erworbenen Qualifi kationen 
und der zuletzt erlangte Dienstgrad hervorgehen.

§ 25
Übergangsvorschriften

(1) Ehrenamtliche Angehörige der Freiwilligen Feuer-
wehr, die die Altersgrenze nach § 9 Absatz 1 Nummer 1 
erreicht haben und die sich mit Zustimmung der Leite-
rin oder des Leiters der Feuerwehr unter Berücksichti-
gung der körperlichen Eignung gemäß § 22 a der Verord-
nung über die Laufbahn der ehrenamtlichen Angehöri-
gen der Freiwilligen Feuerwehr vom 1. Februar 2002 (GV. 
NRW. S. 53), die zuletzt durch Verordnung vom 10. März 
2016 (GV. NRW. S.  182) geändert worden ist, über die 
Vollendung des 60. Lebensjahres hinaus zu einer weite-
ren Mitarbeit bereit erklärt haben und einer Feuerwehr 
angehören, die im Rahmen des Projekts „Feuerwehrensa-
che – Die Feuerwehr der Zukunft – Generationsübergrei-

fendes Projekt und Inklusion“ von der obersten Auf-
sichtsbehörde als Pilotfeuerwehr zugelassen ist, können 
bis zum 30. Juni 2017 weiterhin der Einsatzabteilung an-
gehören.

(2) Die Erklärung nach Absatz 1 kann jederzeit von der 
oder dem Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr oder 
der Leiterin oder dem Leiter der Feuerwehr widerrufen 
werden.

(3) Die Leiterin oder der Leiter der Feuerwehr erfasst 
die Feuerwehrangehörigen nach Absatz 1 in einer geson-
derten Liste.

§ 26
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung 
in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung über die Laufbahn 
der ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwilligen Feuer-
wehr vom 1. Februar 2002 (GV. NRW. S. 53), die zuletzt 
durch Verordnung vom 10. März 2016 (GV. NRW. S. 182) 
geändert worden ist, außer Kraft.

Düsseldorf, den 9. Mai 2017

Der Minister 
für Inneres und Kommunales 

des Landes Nordrhein-Westfalen

Ralf  J ä g e r
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221

Verordnung
zur Ermittlung der Aufnahmekapazität 
an Hochschulen in Nordrhein-Westfalen 

für Studiengänge außerhalb 
des zentralen Vergabeverfahrens

(Kapazitätsverordnung Nordrhein-Westfalen 2017 
– KapVO NRW 2017)

Vom 8. Mai 2017

Auf Grund des § 6 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 3 Satz 1 
in Verbindung mit § 1 Satz 2 des Hochschulzulassungs-
gesetzes vom 18. November 2008 (GV. NRW. S. 710) ver-
ordnet das Ministerium für Innovation, Wissenschaft und 
Forschung:

§ 1
Bericht

(1) Die Hochschulen legen jährlich einen Bericht mit der 
Berechnung der Aufnahmekapazität und der vorgesehe-
nen Festsetzung der Zulassungszahlen innerhalb einer 
vom für die Hochschulen zuständigen Ministerium des 
Landes Nordrhein-Westfalen (Ministerium) zu bestim-
menden Frist vor.

(2) Legt die Hochschule keinen Bericht vor oder ist der 
Bericht nicht nachvollziehbar, unvollständig oder ver-
spätet, trifft das Ministerium die erforderlichen Maßnah-
men zur Festsetzung der Zulassungszahlen.

§ 2
Stichtag

(1) Die jährliche Aufnahmekapazität wird auf der 
Grundlage der Daten eines vom Ministerium festgeleg-
ten Stichtages ermittelt, der nicht mehr als neun Monate 
vor Beginn des Zeitraums liegt, für den die Ermittlung 
und die Festsetzung gelten (Berechnungszeitraum).

(2) Sind wesentliche Änderungen der Daten vor Beginn 
des Berechnungszeitraums erkennbar, sollen sie berück-
sichtigt werden.

(3) Treten wesentliche Änderungen der Daten vor Be-
ginn des Berechnungszeitraums ein, sollen eine Neuer-
mittlung und eine Neufestsetzung durchgeführt werden.

§ 3
Grundsätzliche Berechnung

Die jährliche Aufnahmekapazität eines einer Lehreinheit 
zugeordneten Studiengangs ergibt sich aus dem berei-
nigten Lehrangebot je Jahr, dividiert durch den gewich-
teten Curriculareigenanteil aller der Lehreinheit zuge-
ordneten Studiengänge und multipliziert mit der 
jeweiligen Anteilquote. Das Ministerium gibt ein einheit-
liches Berechnungsprogramm vor.

§ 4
Lehreinheiten

(1) Der Berechnung der Aufnahmekapazität werden 
Lehreinheiten zugrunde gelegt. Eine Lehreinheit ist eine 
abgegrenzte fachliche Einheit, die ein Lehrangebot be-
reitstellt.

(2) Die Lehreinheiten sind so abzugrenzen, dass die zu-
geordneten Studiengänge die Lehrveranstaltungsstun-
den möglichst weitgehend bei dieser Lehreinheit nach-
fragen. Ein Studiengang kann nur einer Lehreinheit 
zugeordnet werden. Die Zuordnung soll zu der Lehrein-
heit erfolgen, die den höchsten Anteil am Curricularwert 
aufweist.

(3) Das Ministerium legt die Lehreinheiten-Systematik 
im Einvernehmen mit den Hochschulen nach landesein-
heitlichen Kriterien fest.

§ 5
Lehrangebot

(1) Für die Berechnung des Lehrangebots ist das Lehr-
personal den Lehreinheiten zuzuordnen. Für die Berech-

nung des Lehrangebots sind Haushaltsstellen und Perso-
nalstellen zugrunde zu legen. In der Lehreinheit 
eingeplante, aber zeitweilig nicht besetzte Stellen sind 
mit einzuberechnen. Personalstellen und Lehraufträge, 
die aus Mitteln Dritter oder ausdrücklich der Verbesse-
rung der Lehre gewidmeten öffentlichen Mitteln fi nan-
ziert werden, führen nicht zu einer Erhöhung der Auf-
nahmekapazitäten.

(2) Das Lehrpersonal ist mit dem für die entsprechende 
Personalgruppe dienstrechtlich durchschnittlich vorge-
gebenen Lehrdeputat (Regellehrverpfl ichtung in Semes-
terwochenstunden, in der Berechnung verdoppelt zur 
Herstellung des Jahresbezugs) zu berücksichtigen. Even-
tuelle im Rahmen der dienstrechtlichen Möglichkeiten 
von der Hochschule gemäß Lehrverpfl ichtungsverord-
nung gewährte Verminderungen der Regellehrverpfl ich-
tung sind in Abzug zu bringen.

(3) Als Lehrauftragsstunden werden die Lehrveranstal-
tungsstunden in die Berechnung einbezogen, die der 
Lehreinheit in dem dem Berechnungsstichtag vorausge-
henden Jahr für das Pfl icht- oder Wahlpfl ichtcurriculum 
zur Verfügung gestanden haben und nicht auf einer Re-
gellehrverpfl ichtung oder unentgeltlichen Lehrleistun-
gen beruhen oder eine Regellehrverpfl ichtung ersetzen.

(4) Das Lehrangebot ist zu bereinigen um die Dienstleis-
tungen, die die Lehreinheit für die ihr nicht zugeordne-
ten Studiengänge zu erbringen hat. Dabei sind die Cur-
ricularanteile anzuwenden, die für die jeweiligen nicht 
zugeordneten Studiengänge auf diese Lehreinheit entfal-
len. Zur Berechnung des Dienstleistungsbedarfs werden 
die Curricularanteile der nicht zugeordneten Studien-
gänge in der Regel jeweils mit der Zahl der Studienan-
fänger des Vorjahres, in zulassungsbeschränkten Stu-
diengängen mit den jeweiligen Zulassungszahlen, multi-
pliziert.

(5) Anstelle einer Berechnung des Lehrangebots nach 
den Absätzen 1 bis 4 kann im Einvernehmen mit dem 
Ministerium auch ein Gesamtlehrangebot für eine 
Lehreinheit zugrunde gelegt werden. In diesem Fall er-
bringt die Hochschule dieses Lehrangebot unabhängig 
vom vorhandenen Lehrpersonal vollständig.

§ 6
Curricularwerte

(1) Der Curricularwert bestimmt den in Deputatstunden 
gemessenen Aufwand aller beteiligten Lehreinheiten, der 
für die ordnungsgemäße Ausbildung einer oder eines 
Studierenden in dem jeweiligen Studiengang erforder-
lich ist. Die Curricularwerte sind von der Hochschule im 
Rahmen der in den Anlagen 1 (Universitäten) und 2 
(Fachhochschulen) dargestellten Bandbreiten zu berech-
nen. Für bestehende Studiengänge können die bisherigen 
Curricularwerte verwendet werden, soweit diese inner-
halb der Bandbreite liegen. Für Studiengänge außerhalb 
der gestuften Studienstruktur gelten die bisherigen Cur-
ricularnormwerte fort.

(2) Zur Ermittlung der Lehrnachfrage in den einzelnen 
Lehreinheiten wird der Curricularwert auf die am Lehr-
angebot für den Studiengang beteiligten Lehreinheiten 
aufgeteilt (Bildung von Curriculareigen- und -fremdan-
teilen). Die Angaben für die beteiligten Lehreinheiten 
sind aufeinander abzustimmen.

(3) Der gewichtete Curriculareigenanteil wird durch 
Multiplikation des Curriculareigenanteils mit der An-
teilquote ermittelt.

§ 7
Anteilquoten

Mit Hilfe der Anteilquoten erfolgt die Aufteilung der 
jährlichen Aufnahmekapazität auf alle der Lehreinheit 
zugeordneten Studiengänge. Die Hochschule bildet die 
Anteilquoten aufgrund sachlicher Kriterien unter Be-
rücksichtigung der jeweiligen Nachfrage in den Studien-
gängen sowie planerischen Gesichtspunkten im Einver-
nehmen mit dem Ministerium. Ein geeignetes Kriterium 
sind bei zulassungsbeschränkten Studiengängen die Be-
werberzahlen des Vorjahres, bei nicht zulassungsbe-
schränkten Studiengängen die Studienanfängerzahlen 
des Vorjahres. Zur Festsetzung der einzelnen Anteilquo-
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ten können vom Ministerium nach Anhörung der Hoch-
schule Vorgaben gemacht werden. Dabei kann bei Studi-
engängen, die auf das Lehramt vorbereiten, auch der 
erwartete Absolventenbedarf berücksichtigt werden.

§ 8
Reduzierung der Zulassungszahl

Die nach den vorstehenden Vorschriften ermittelte Zu-
lassungszahl kann im Einvernehmen mit dem Ministe-
rium unter Beachtung der personellen, räumlichen, säch-
lichen und fachspezifi schen Gegebenheiten reduziert 
werden, wenn aufgrund besonderer Umstände die 
Durchführung einer ordnungsgemäßen Lehre ansonsten 
beeinträchtigt wäre. Eine Reduzierung ist nicht möglich, 
wenn die Hochschule die Beeinträchtigungsgründe selbst 
beseitigen kann.

§ 9
Erhöhung der Zulassungszahl

Die Zulassungszahl soll erhöht werden, wenn zu erwar-
ten ist, dass wegen Aufgabe des Studiums oder Fach-
wechsels oder Hochschulwechsels die Zahl der Abgänge 
an Studierenden in höheren Fachsemestern erheblich 
größer ist als die Zahl der Zugänge (Schwundquote). Zur 
Berechnung des Schwundausgleichsfaktors ist das vom 
Ministerium vorgegebene Modell anzuwenden.

§ 10
Höhere Fachsemester

Diese Verordnung gilt entsprechend für die Festsetzung 
von Zulassungszahlen für höhere Fachsemester inner-
halb der Regelstudienzeit.

§ 11
Kapazitätsermittlung für Studiengänge 

der FernUniversität in Hagen

(1) Das Ministerium ermächtigt die FernUniversität in 
Hagen gemäß § 6 Absatz 4 des Hochschulzulassungsge-

setzes vom 18. November 2008 (GV. NRW. S. 710) in der 
jeweils geltenden Fassung, das Verfahren der Kapazitäts-
ermittlung unter entsprechender Anwendung dieser Ver-
ordnung und unter Berücksichtigung der Besonderheiten 
der Fernlehre der FernUniversität durch Satzung zu re-
geln. Der Erlass der Satzung erfolgt im Einvernehmen 
mit dem Ministerium.

(2) Diese Regelung wird zunächst erprobt und bis zum 
Sommersemester 2022 evaluiert. Nach Ablauf der Frist 
und unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Evalua-
tion prüft das Ministerium den Fortbestand dieser Rege-
lung.

§ 12
Studiengänge im zentralen Vergabeverfahren

Für Studiengänge, deren Plätze in einem zentralen Ver-
gabeverfahren vergeben werden, gilt die Kapazitätsver-
ordnung vom 25. August 1994 (GV. NRW. S. 732), die zu-
letzt durch Verordnung vom 12. August 2003 (GV. NRW. 
S. 544) geändert worden ist, fort.

§ 13
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft und gilt erstmals für die Festsetzung von Zulas-
sungszahlen zum Wintersemester 2017/18. Gleichzeitig 
tritt die Kapazitätsverordnung NRW 2010 vom 10. Ja-
nuar 2011 (GV. NRW. S. 84) außer Kraft. 

Düsseldorf, den 8. Mai 2017

Die Ministerin
für Innovation, Wissenschaft und Forschung

des Landes Nordrhein Westfalen

Svenja  S c h u l z e

Anlage 1

Curricularwert-Bandbreiten für Bachelor- und Masterstudiengänge sowie 
strukturierte Promotionsstudien gänge an Universitäten in Nordrhein-Westfalen

Studiengänge im Bereich … CW-Bandbreite
Bachelor

CW-Bandbreite
Master

CW-Bandbreite
Promotion

Sprach- und Kulturwissenschaften 1,80 – 3,00 0,90 – 1,50 bis 1,50

Rechts-, Wirtschafts- und
Sozialwissenschaften, Pädagogik 1,60 – 2,40 0,80 – 1,20 bis 1,20

Mathematik, Geographie, Psychologie 2,20 – 3,40 1,10 – 1,70 bis 1,70

Ingenieurwissenschaften,
Naturwissenschaften, Informatik,
Pharmazie, Architektur

3,40 – 4,60 1,70 – 2,30 bis 2,30

Agrar-, Forst- und
Ernährungswissenschaften 2,80 – 4,00 1,40 – 2,00 bis 2,00

Kunst, Musik, Sport, Design individuelle
CW-Berechnung

individuelle
CW-Berechnung

individuelle
CW-Berechnung

Anmerkungen:

1.   Innerhalb der angegebenen Bandbreiten können die Hochschulen die aus den bisher geltenden Curricularnorm-
werten abgeleiteten Werte (80 Prozent für Bachelor beziehungsweise 40 Prozent für Master) verwenden oder den 
Curricularwert für einen Studiengang auf Grundlage des Studienplans selbst ableiten.

2.   Bei Studiengängen, die den oben aufgeführten Bandbreiten nicht eindeutig zugeordnet werden können, sind die 
Curricularwerte auf Grundlage des Studienplans unter Berücksichtigung der für die Teilbereiche des Studien-
gangs einschlägigen Bandbreiten abzuleiten.

3.   Die angegebenen Brandbreiten gelten für sechs-semestrige Ein-Fach-Bachelor und vier-semestrige Ein-Fach-Mas-
ter. Bei abweichenden Regelstudienzeiten und Mehr-Fach-Studiengängen sind die Bandbreiten entsprechend anzu-
passen.
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4.   Bei Teilstudiengängen (im Rahmen von Mehr-Fach-Studiengängen, Lehramtsstudiengängen) sind die aufgeführten 
Bandbreiten anteilig zu berücksichtigen. Die anteilige Gewichtung der Teilstudiengänge erfolgt auf Grundlage des 
Studienplans. Für Studiengänge mit Beteiligung der Medizin, deren Plätze außerhalb des zentralen Vergabeverfah-
rens vergeben werden, erfolgt eine individuelle Curricularwert-Berechnung unter Berücksichtigung der aufgeführ-
ten Bandbreiten und der gültigen Curricular(norm)werte für medizinische Studiengänge.

5.   Die Anwendung der Bandbreite für Promotionsstudiengänge setzt das Bestehen eines strukturierten Promotions-
studiengangs mit geregeltem Studienprogramm voraus.

Anlage 2

Curricularwert-Bandbreiten für Bachelor- und Masterstudiengänge an Fachhochschulen 
in Nordrhein-Westfalen

Studiengänge im Bereich … CW-Bandbreite
Bachelor

CW-Bandbreite
Master

Naturwissenschaften
(Biologie, Chemie, Physik, Medizintechnik) 4,80 – 5,80 2,40 – 2,90

Architektur 5,40 – 6,00 2,7 – 3,00

Ingenieurwissenschaften,
Informatik, Agrarwissenschaft, Vermessungswesen 4,00 – 6,00 2,00 – 3,00

Gesundheitswissenschaften,
Pfl ege, Sozialwesen, Ökotrophologie 4,10 – 5,30 2,05 – 2,65

Wirtschaft, Wirtschaftsrecht,
Bibliothekswissenschaften, Journalistik 3,50 – 4,50 1,75 – 2,25

Gestaltung, Design 6,90 – 9,90 3,45 – 4,95

Sonstige Fächer individuelle
CW-Berechnung

individuelle
CW-Berechnung

Anmerkungen:

1.   Innerhalb der angegebenen Bandbreiten können die Hochschulen die aus den bisher geltenden Curricularnorm-
werten abgeleiteten Werte (88 Prozent für Bachelor beziehungsweise 44 Prozent für Master) verwenden oder den 
Curricularwert für einen Studiengang auf Grundlage des Studienplans selbst ableiten.

2.   Bei Studiengängen, die den oben aufgeführten Bandbreiten nicht eindeutig zugeordnet werden können, sind die 
Curricularwerte auf Grundlage des Studienplans unter Berücksichtigung der für die Teilbereiche des Studien-
gangs einschlägigen Bandbreiten abzuleiten.

3.   Die angegebenen Brandbreiten gelten für sechs-semestrige Ein-Fach-Bachelor und vier-semestrige Ein-Fach- 
Master. Bei abweichenden Regelstudienzeiten und Mehr-Fach-Studiengängen sind die Bandbreiten entsprechend 
anzupassen.

4.   Bei Teilstudiengängen (im Rahmen von Mehr-Fach-Studiengängen, Lehramtsstudiengängen) sind die aufgeführten 
Bandbreiten anteilig zu berücksichtigen. Die anteilige Gewichtung der Teilstudiengänge erfolgt auf Grundlage des 
Studienplans.

5.   Für Verbundstudiengänge sind die Curricularwerte aufgrund der besonderen Studienstruktur unter Beachtung der 
angegebenen Bandbreiten gesondert zu berechnen.

– GV. NRW. 2017 S. 591

2251

Erste Satzung zur Änderung 
der Satzung über das Finanzwesen der 

Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen 
(LfM)

(Finanzordnung – FinO LfM –)
– 1. Änderungssatzung –

Vom 28. April 2017

Auf Grund §  110 Absatz  4 des Landesmediengesetzes 
Nordrhein-Westfalen (LMG NRW) vom 2. Juli 2002 (GV. 
NRW. S. 334) erlässt die Landesanstalt für Medien Nord-
rhein-Westfalen (LfM) folgende Satzung:

Artikel 1

Die Satzung über das Finanzwesen der Landesanstalt 
für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM) (Finanzordnung 
– FinO LfM – ) vom 23. Januar 2015 (GV. NRW. S.  313) 
wird wie folgt geändert:

§ 45 wird wie folgt geändert:

In Absatz 1 Satz 5 werden die Wörter „der vergangenen 
sieben Jahre“ durch die Wörter „ , der sich nach §  253 
Absatz 2 HGB in der jeweils geltenden Fassung richtet,“ 
ersetzt.

Artikel 2

Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung 
in Kraft.

Düsseldorf, den 28.  April 2017

Der Direktor
der Landesanstalt für Medien
Nordrhein-Westfalen (LfM)

Dr. Tobias  S c h m i d

– GV. NRW. 2017 S. 593
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Zweite Verordnung zur Änderung 
der Verordnung zur Bestimmung der 

für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungs-
widrigkeiten nach wirtschaftsrechtlichen 

 Vorschriften zuständigen Verwaltungsbehörden
Vom 9. Mai 2017

Auf Grund des §  36 Absatz  2 Satz  1 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602) und § 5 Ab-
satz 3 des Landesorganisationsgesetzes vom 10. Juli 1962 
(GV. NRW. S. 421), der zuletzt durch Artikel 10 des Ge-
setzes vom 9. Mai 2000 (GV. NRW. S. 462) geändert wor-
den ist, verordnet die Landesregierung nach Anhörung 
des zuständigen Landtagsausschusses:

Artikel 1

In § 1 Absatz 3 der Verordnung zur Bestimmung der für 
die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten 
nach wirtschaftsrechtlichen Vorschriften zuständigen 
Verwaltungsbehörden vom 25. März 2014 (GV. NRW. 
S. 226), die durch Artikel 1 der Verordnung vom 25. März 
2015 (GV. NRW. S.  320) geändert worden ist, wird nach 
den Wörtern „§ 8 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe d und 
e“ das Wort „und“ durch ein Komma ersetzt und nach 
den Wörtern „mit Nummer 1 Buchstabe d und e“ werden 
die Wörter „sowie Absatz 2“ eingefügt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 9. Mai 2017

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Die Ministerpräsidentin

Hannelore  K r a f t

Für den Minister 
für Wirtschaft, Energie, Industrie, 

Mittelstand und Handwerk 
der Minister 

für Arbeit, Integration und Soziales

Rainer  S c h m e l t z e r

– GV. NRW. 2017 S. 594

26

Berichtigung der Verordnung 
über Zuständigkeiten im Ausländerwesen

Vom 22. Mai 2017

Die Verordnung über Zuständigkeiten im Ausländerwe-
sen vom 4. April 2017 (GV. NRW. S. 389) wird wie folgt 
berichtigt:

Nach § 13 Absatz 3 wird die Absatzbezeichnung „(3)“ 
gestrichen.

Düsseldorf, den 22. Mai 2017

Ministerium
für Inneres und Kommunales

des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

S c h n i e d e r

– GV. NRW. 2017 S. 594
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